
Bei den Tarifverhandlungen, die am 12. April 

2018 in Frankfurt am Main fortgesetzt wurden, 

haben wir eine intensive Diskussion über die per-

manente Arbeitsbelastung unserer Kolleginnen 

und Kollegen in den Modemärkten und in der 

Zentrale geführt. Der Arbeitgebervertreter, euer 

Personalchef Herr Piotrowski, vertrat die
steile These, dass es keinen Zusammenhang zwi-

schen eurer Arbeitsbelastung einerseits und der 

Anzahl der auf der Fläche eingesetzten Stunden 

anderer seits gibt.

Flexibilisierung, Wundermittel für wen?

Weiterhin ist für euren Arbeitgeber die Flexibilisie-

rung eurer Arbeitszeiten das Wundermittel über-

haupt. Er will damit die Personallücken schlie-
ßen, die durch den von Adler zu verantwor-

tenden Personalabbau entstanden sind. Eurem 

Arbeitgeber fehlt nach wie vor die Vorstellung, 

wie der schmerzhafte und massive Personalabbau 

der letzten Jahre und eine weitere Flexibilisierung 

eurer Arbeitszeiten eure Gesundheit belasten 

kann. Das wirkt sich auch bremsend auf den Ver-

lauf der Tarifverhandlungen aus, die schon längst 

positive Ergebnisse für die Belegschaften in den 

Märkten und in der Zentrale hätten bringen kön-

nen. 

Unser Tipp an den Arbeitgeber

Unser Tipp an Adler: Ein konstruktiveres Herange-

hen an den Tag legen, dann gibt´s Chancen für 

vernünftige Ergebnisse. 

Ein Tarifvertrag aber, 

wie ihn Adler fordert, 

kann nur zu einer wei-

teren Verschlechterung 

eurer Arbeits- und auch 

eurer Lebensbedingun-
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gen führen. Das werden wir nicht hinnehmen. 

Bald beginnt die Urlaubszeit – und wir fordern 

weiterhin Urlaubsgeld für euch. Dabei wissen wir, 

dass Sonderzahlungen immer auch für andere 

notwendige Dinge eingeplant werden und des-

halb doppelt unverzichtbar sind. Um auch hier 

eine Lösung zu finden, wird eure Bundestarifkom-

mission am 4. Mai 2018 erneut mit Adler in Ver-

handlungen treten.

Unabhängig davon, welche Regelung zum Schluss 

zur Arbeitszeit vereinbart wird: In jeder Filiale 
werden engagierte Betriebsräte gebraucht, 
die die Einhaltung der Tarifverträge überwachen, 

bei euren Arbeitszeiten mitbestimmen und für ge-

sunde Arbeitsbedingungen in jeder einzelnen Fili-

ale sorgen – ver.di unterstützt eure Vertreter in 

den Betriebsräten mit Rat und Tat! Dies ist nur 

möglich, wenn sich so viele Kolleginnen und Kol-

legen wie möglich organisieren. Gemeinsam 
stärker, Mitglied bei ver.di werden!

Je mehr wir bei Adler sind, 
desto mehr können wir 

durchsetzen!

V.i.S.d.P.: Cosimo-Damiano Quinto, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende


